
Bebauungsplan Nr. 305 Norderstedt "Richtweg" 
 
Stadt Norderstedt   Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr  analog § 3(1) BauGB 
Fachbereich Planung   Stand 25.02.2016 
Team Stadtplanung 
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1.1 FHH/Behör
de für 
Stadtent-
wicklung 
und Umwelt 
30.01.2015 
 

Gegen die Ausweisungen des o.g. Bebauungplans der Stadt Nor-
derstedt bestehen aus Hamburger Sicht grundsätzlich keine Be-
denken. 
 
 

Wird zur Kenntnis genommen.    X 

1.2  Zum gegenwärtigen Planungsstand ist der Informationsgehalt der 
vorhandenen Unterlagen relativ gering. Grundsätzlich wird be-
grüßt, dass „Retentionsflächen zur Aufnahme und Versickerung 
von Oberflächenwasser" vorgesehen werden sollen. Sofern den-
noch Niederschlagswasser von den betroffenen Flächen in ein 
Gewässer, das durch Hamburg führt, abgeleitet werden sollte, sind 
aus Gründen des vorbeugenden Hochwasserschutzes nicht mehr 
als 0,6 L pro Hektar und Sekunde zuzulassen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Aufgrund des großen Flächenanteils an potenzi-
ellen Renetationsflächen ist nicht mit einer Belas-
tung von Fliessgewässern durch Niederschlags-
wasser zur rechnen. 
 
 
 

   X 
 

2.1 Hochbahn 
23.01.2015 

Das diesbezügliche Planungsgebiet des Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans grenzt unmittelbar an die östlich gelegenen U-Bahn-
Anlagen der Linie U1 sowie an die südöstlich gelegene Haltestelle 
Richtweg an. Zu berücksichtigen sind daher zum einen die Emissi-
onen aus dem U-Bahn-Betrieb und dessen Wartung bzw. Instand-
haltung sowie Immissionen aus Erschütterungen. Des Weiteren 
sind Auswirkungen aus der Wartung und Instandhaltung der an-
grenzenden Haltesteile Richtweg zu berücksichtigen. 
 

Wird berücksichtigt. 
Der Stellungnahme wurde bereits gefolgt. 
Die Verträglichkeit der neuentstehenden Wohn-
bebauung in Nachbarschaft zur U-Bahn-Linie und 
Haltestelle wurde bereits im konkurrierenden 
Verfahren geprüft. Sollten weitere gutachterliche 
Untersuchungen erforderlich sein, muss dies im 
weiteren Verfahren erfolgen.o 

X 
 

   

2.2  In jedem Fall ist aufgrund der Nähe der bereits vorhandenen U-
Bahn-Anlagen zu der geplanten Wohnbebauung eine lärmtechni-
sche sowie eine erschütterungstechnische Untersuchung insbe-
sondere zum sekundären Luftschall vorzunehmen. Es ist davon 

Wird berücksichtigt. (siehe zu 2.1). X 
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auszugehen, dass zur Vermeidung der Auswirkungen gerade des 
Sekundären Luftschalls u.a. eine Entkopplung der geplanten 
Wohnbebauung mit deren Fundamenten von den U-Bahn-Anlagen 
erforderlich ist. Diese Maßnahmen wären den Bauherren aufzuer-
legen. 
 

2.3  In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass in naher 
Zukunft zusätzlich Verkehre durch dichtere Taktung und zusätzli-
che Nachtverkehre vorgenommen werden. Diese zusätzlichen 
Verkehre sind unvermeidbar, um den seit Jahren steigenden Fahr-
gastzahlen gerecht werden zu können. Allein bis zum Jahre 2020 
ist eingeplant, dass 20 % mehr U-Bahn-Fahrzeuge u. a. auf dem 
betreffenden Streckenabschnitt fahren werden. Entsprechende 
Steigerungen sind für die weitere Zukunft zu erwarten. Die Steige-
rung des U-Bahn-Verkehrs ist bei der lärmtechnischen Untersu-
chung und damit einhergehend bei den gebotenen Lärmschutz-
maßnahmen zu beachten. Zu berücksichtigen ist ferner, dass mit 
zusätzlichen Fahrten aufgrund von Veranstaltungsverkehren zu 
rechnen ist und zudem zur Tag- und zur Nachtzeit zusätzliche 
Verkehre durch Arbeitszüge erfolgen. Es ist daher notwendig, dass 
bei Neuerrichtung von Gebäuden oder Gebäudeteilen bauseits der 
Lärm- und Erschütterungsschutz angepasst wird. 

 

Wird berücksichtigt. 
Diesbezügliche Untersuchungen werden im 
Rahmen der Planung vorgenommen. Festset-
zungen zum Lärmschutz werden im weiteren 
Verfahren erarbeitet. 
 

X    

2.4  Wir bitten diese Gesichtspunkte unbedingt zu berücksichtigen, da 
anderenfalls die vorhandene U-Bahn Anlage und deren Betrieb in 
eine unzulässige Störerrolle geraten könnten. Den Eigentümern 
der für die Bebauung vorgesehenen Flächen sind Duldungspflich-
ten im Hinblick auf die U-Bahn-Anlagen und den jeweiligen U-
Bahn-Betrieb einschließlich Wartungs-, Instandsetzungs- und Er-
neuerungsarbeiten zu Gunsten der HOCHBAHN und der FHH 
vertraglich aufzuerlegen. Diese sind durch Dienstbarkeiten grund-
buchrechtlich abzusichern. Das Haltestellengebäude muss von der 
"Aussenseite" regelmäßig gereinigt werden. Hierfür wird umlaufend 

Wird berücksichtigt. X    
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ein dauerhaft freizuhaltender Abstand von 1 m benötigt. Für die 
anfallenden Instandsetzungs- oder sonstigen baulichen Maßnah-
men ist ein Abstand von 2,5 m zu unserem Gebäude und den Gla-
selementen (z. B. für Gerüststellung) sowie der Zugang zu vorhan-
denen Leitungen freizuhalten. Weiterhin ist als Zuwegung für re-
gelmäßige Wartungen/ Inspektionen und Material- und Maschi-
nenanlieferung sowohl vom Buschweg zur Schalterhalle A als auch 
von der höher gelegenen Rampe Nord-Ost zur Schalterhallenbrü-
cke (Anfahrt jeweils mit der bisherigen Nutzlast und Breite) vorzu-
sehen. 
 

2.5  Die vorstehende Stellungnahme der HOCHBAHN berücksichtigt 
die Belange der U-Bahn. Das Ressort Busverkehr ist nicht betrof-
fen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen.    X 

2.6  Wir bitten um weitere direkte Beteiligung in den nachgeordneten 
Baugenehmigungsverfahren. Für Rückfragen stehen wir gern zur 
Verfügung. Wir regen zudem an, die weiteren Einzelheiten in ei-
nem persönlichen Gespräch zu besprechen. Über den Fortgang 
bitten wir Sie, uns zu informieren. 
 

Wird zur Kenntnis genommen.    X 
 

3. Kreis Se-
geberg 
02.02.2015 

Nach Anhörung meiner Fachabteilungen im Hause nehme ich zu 
der o.a. vorbereitenden Planung wie folgt Stellung: 
 
 

Wird zur Kenntnis genommen.    x 

3.1  Denkmalschutz 
Denkmalrechtlich keine Bedenken. 
 

     
X 

3.2  Naturschutz und Landschaftspflege  
Das Verfahren ist im nächsten Beteiligungsschritt näher zu Be-
schreiben. Sofern es sich nicht um ein Verfahren nach § 13 Bau 
GB handelt, sind die Belange von Natur und Umwelt in einem 
Umweltbericht anhand der Schutzgüter abzuarbeiten. 

 
Wird berücksichtigt. 
Es wird eine detaillierte Umweltprüfung auf der 
Grundlage eines grünordnerischen Fachbeitra-
ges erstellt werden.  

 
X 
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zu betrachten sind: 
- Boden 
- Wasser 
- Klima 
- Arten und Biotopausstattung 
sowie das Landschaftsbild. 
 

3.3  Wasser — Boden — Abfall  
SG Abwasser 
Das Vorhaben ist aus Sicht der Abwasserbeseitigung nicht prüffä-
hig. Es fehlen Angaben zum Verbleib des Abwassers (Schmutz-
wasser, Niederschlagswasser). Die Unterlagen sind entsprechend 
zu ergänzen. 
 

 
 
Wird berücksicht. 
 

 
 

X 

   
 
 

3.4  SG Abfall / Geothermie 
Das Gesamte Plangebiet liegt im Wasserschutzgebiet Langenhorn. 
Bei der Planung einer evtl. geothermischen Nutzung ist der 
Grundwasserschutz zu beachten, daher ist vor Bau einer geother-
mischen Anlage eine Erlaubnis bei der unteren Wasserbehörde zu 
beantragen. 
 

 
Wird berücksichtigt. 

 
X 

   
 

3.5  SG Gewässer 
Die beigebrachten Unterlagen sind hinsichtlich einer etwaigen 
Betroffenheit von ggf. vorhandenen Gewässern (i.S. §3 Nr. 1 
WHG sowie §2 WHG in Verb. mit §1 LWG) nicht prüfbar. 
Soweit oberirdische Gewässer vorhanden und/oder vom Vorha-
ben betroffen werden, ist dies darzustellen. Auch, wenn vorgese-
hen werden sollte, neue Gewässer (z.B. Teiche) anzulegen. 
 

 
Wird berücksichtigt. 

 
X 

   
 

3.6  SG Boden 
Im Bereich des B-Plangebietes befindet sich eine altlastverdäch-
tige Fläche (Buchenweg 100). Für diesen Standort gibt es Un-
tersuchungsbedarf für die Gefährdungspfade Boden-Mensch 
und ggf. Boden-Grundwasser. Den Planunterlagen ist allerdings 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Das Grundstück liegt im Bereich geplanter öffent-
licher Grünflächen (Grünzug). 
Die Nutzung genießt Bestandsschutz. Im Falle 

    
X 



5 

 

Lfd. 
Nr. 

Schreiben 
von/vom 

Anregung Abwägungsvorschlag 

b
e
rü

c
k
-

s
ic

h
ti

g
t 

te
il
w

e
is

e
 

b
e
rü

c
k
-

s
ic

h
ti

g
t 

n
ic

h
t 

 

b
e
rü

c
k
-

s
ic

h
ti

g
t 

K
e
n

n
t-

n
is

-

n
a
h

m
e

 

nicht zu entnehmen, welche Nutzung für welchen Teil des Plan-
gebietes vorgesehen ist. Aus der heutigen Nutzung und der 
geplanten Nutzung leitet sich der Untersuchungsumfang ab. 
 

einer Nutzungsänderung (Rückbau) ist dieser 
Rückbau durch einen Bodengutachter zu beglei-
ten. Die Hinweise zum Standort Buchenweg 100 
werden in die Begründung aufgenommen. 

3.7  SG Grundwasser 
Aus Sicht des Grundwasserschutzes bestehen gegen das 
Vorhaben keine grundsätzlichen Bedenken. 
Bei der Planung ist zu beachten, dass Teile des Grundstücks im 
Wasserschutzgebiet Langenhorn liegen und die dort gültige Was-
serschutzgebietsverordnung anzuwenden ist. Sofern im Rahmen 
der Neubebauung Wasserhaltungsmaßnahmen zur Trockenhaltung 
der Baugrube geplant sind, ist die erforderliche wasserrechtliche 
Erlaubnis rechtzeitig vor Baubeginn bei der unteren Wasserbehör-
de zu beantragen. 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

    
X 

3.8  Umweltmedizin und Seuchenhygiene 
Keine Stellungnahme 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

    
X 

3.9  Sozialplanung 
Positiv, dass optional die Einrichtung einer Kindertagesstätte be-
dacht wurde. Allerdings lässt sich aus der derzeitigen Planung 
keine Aussage treffen, ob, bzw. in welcher Große diese notwendig 
sein wird (es fehlen Angaben zu Wohneinheiten, Zielgruppe etc.). 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

    
X 

3.10  Verkehrsordnung  
Keine Stellungnahme. 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

    
X 

 
Röll 
 
2. III, Herr Bosse, z. K. 
3. 60, Frau Rimka, z. K. 
4. z. d. A. 


